
Bitte beachten Sie: Stellen Sie den Antrag frühzeitig! Die Bearbeitungszeit beträgt ca. 10 - 14 Tage. 

Bitte den lesbar ausgefüllten Antrag unterschreiben und an das Kreisjugendamt Ebersberg senden. Adresse: 
Kreisjugendamt Ebersberg, Wirtschaftliche Jugendhilfen, Eichthalstr. 5 in 85560 Ebersberg. 

Ggf kann dieser auch eingescannt und  an die Mailadresse 
jugendamt-postfach@lra-ebe.bayern.de übersendet werden 

Landratsamt Ebersberg 
Abteilung Kinder , Jugend und Familie 
Kreisjugendamt 
 
 
 
ANTRAG AUF BESCHEINIGUNG/AUSKUNFT ÜBER DIE ALLEINSORGE AUS DEM 

SORGEREGISTER GEM. § 58 SGB VIII (NEGATIVBESCHEINIGUNG) 
(für jedes Kind bitte einen separaten Antrag stellen) 
 
Angaben zum Kind (bitte ggf ankreuzen): 
 
Ist der gewöhnliche Aufenthalt des Kindes beim sorgeberechtigten Elternteil?  Ja    Nein  
 
Familienname des Kindes:       
 
Alle Vornamen des Kindes: 
 
Familienname des Kindes bei der Geburt: 
 
Geburtsdatum:      Geburtsort:     
 
Geburtsregisternummer (siehe Geburtsurkunde): 
 
Geburtsstandesamt: 
 
 

Waren Sie mit dem Vater des Kindes verheiratet?    Ja    Nein  

Sind Sie als Kindesmutter bisher alleinsorgeberechtigt?   Ja    Nein  

 
Angaben zur Kindsmutter: 
 
Familienname der Kindsmutter:       
 
Vorname der Kindsmutter: 
 
Anschrift: 
 
Telefonische Erreichbarkeit für Rückfragen:      
 
 
 
 
 
 
Ort, Datum      Unterschrift des Sorgeberechtigten 


